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A. Kirchliche Gesetze, Verordnungen und

Verfügungen

Nr. 1) Urkunde 

über die d2,ucrnde pfnrramtliche Verbindung der Kirchengemein
den Bagemlihl, Baltin und Wuddow mil der Pfarrstelle Brti,sow 
des Kirchenkreises Pasewalk. 

1\u!Grund clcsArlikcls 30dcr Kirchcnorclnung \\'ic·d nach i\nhö
rung der Beteiligten bestimmt: 

§ J
Unter Aufhebung der bisherigen pfarrnmtlichen Verbindung wer
den die Kirchengemeinden Bagemühl, Battin und Woddow mit 
den KirchengemcincJcn Brüssow, Grimme. Menkin undWolschow 
unter cler Pfarrstelle Brüssow dauernd rrarrarnllich verbunden. 

§ 2

Die UrkunJ•� tritt mil Wirkung vom 1. Juli 19% in Kr.ift. 

Greifsw.ild. den 7.10.1996 

(L.S.) 

E Brüssow Pfst..-10/96 

Nr, 2) Urkunde 

Pommersche Evangelische 
Kirche 
Das Konsistorium 

i.Y. Kr,1se111ann
Harder
Konsistorial präs i dent

über clie dziucrnde rforramtliche Verbindung der Kirchengemeinde 
i\lilow und der Kinihengcmeinde Wibiekow mir der Plarrslelle 
Trebenow cles Kirchenkreises Pasewalk. 

i\ufGrund des Artikels 30dcr Kirchenordnung wird nc1ch .\nhö
rung der Beteiligten bestimmt: 

§ l
Unter Aufhebung der bisherigen pfarramllichen Verbindung wer
den die Kirchengemeinde Milow und die Kirchengemeinde 
Wilsickov. dm1ernd pfrl!'ramtlich mit der Pfarrstelle Trebenow 
verbunden. 

§ 2

Die Urkunde tritr 111il Wirkung vom 1. Juli 19% in Kraft 

Greifswald, den 7.10.1996 

(L.S .) 

E Trebenow Pfst.-1/96 

Nr. 3) Urkunde 

Pommersche Evangelische 
Kirche 
Das Konsistorium 

i.V. Krasenrnnn
Harder
Konsistorialpräsident

i.lber die Vereinigung der Kirchengemeinden Brietzig und 
Papendorf zu einer Kirchengemeinde Papendorf. 

Auf Grund des Artikels 7 (2) der Kirchenordnung wird nach 

1\nhörung der Beteiligten bestimmt: 

§ 1
Die Kirchcngemcinclc Brielzig wird mil der Kirchengemeinde 
Papendorf vc1·cinigl. 

§ 2

\lit der Vereinigung zur Kirchcngemcincle Papcnclorf ist 1iir die 
vereinigten Kirchengemeinden ein Gemeindekirchenrat zu bil
den. 

§3
Die neugebildete Kirchengemeinde Papendorf ist Rechtsnach
l"olgnin der vercinislcn Ki:-chengcmcindcn. 

§4

Eine Vcrmiigcnsauscinc1ndersctzung findet nicht statt. 

§5
Diese Urkunde tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 1996 in Krnft. 

Grei fswzilcl, den 7.10.1996 

! L S)

E Papendorf Pfst.-LJ/96 

:\r. 4) Urkunde 

Pommersche Evcmgelische 
Kirche 
Das Kunsisloriu rn 

i.Y. Krasemann
Hard er
Konsistorial präsidenl

uber die dauernde pfarramtliehe Verbindung der Kirchengemeinde 
F,1hrcnwc1ldc und der Kirchengemeinde Rollwit;, des Kirchen
kreises P,tscwalk. 

Auf Grund des Artikels 30 der Kirchenordnung wircl nach 1\nhö
rung der Beteiligten bcstin1ml: 

0 

U ntcr Au lhcbung der bisherigen pfarc amtlichen Vcrbi ndu ng wer
den die Kirchengemeinde Fah1·enwalde und die Kirchengemein
de Rollwitz dauernd pfarrnmtlich mit der Pfarrstelle Rollwitz 
verbunden. 

§ 2

Die Urkuncle tritt mit Wirkung vom 1.10.1996 in Krnft. 

Greifswzild. den 2.11.1996 

(L.S.) 

E Fahrenwalde Pfst.-2/96 

Nr. 5) Urkunde 

Für das Konsistorium 
Das Konsistorium 

i. V Krasemann
Harder
Konsistorialpräsident

über die dauernde pfarramtliche Verbindung der Kirchengemeinde 
Patzig mit der Kirchengemeinde Bergen des Kirchenkreises Stral
sund. 

Auf Grund des Artikels 30 der Kirchenordnung wird nach Anhö
rung der Beteiligten bestimmt: 



Hef, •) 1997 Amrsbl.irr l O o 

§ 1
Unter Aufhebung der bisherigen pfarramtlichen Verbindung wird 
die Kirchengemeinde Patzig dauernd pfarramtlich mit der Kir
chengemeinde Bergen verbunden. 

§2
Die Urkunde tritt mit Wirkung mm l Juli 1997 in Kraft. 

GreiLwald, den 19.8.1907 

(L.S.J 

ll/ l 141 -3. 1 . - 2/9 7 

Nr. 6) Urkunde 

Pommcrsche Evangelische 
Kirche 
Das Konsistorium 

Harder 
Konsi storial prtisident 

über die Vereinigung der Kirchengemeinden Mescherin, Geesow 
und G:irtz/Oder zu einer Kirchengemeinde Gartz/Oder de, 
Kirchenkreises Pasewalk. 

Auf Grund des Artikels 7 (2) der Kirchenordnung wird nach 
Anhörung der Beteiligten bestimmt: 

§ 1
Die Kirchengemeinden Mescherin, Geesow und Gartz/Oder wer
den zu einer Kirchengemeinde Gartz/Oder vereinigt. 

§ 2
Mit der Vereinigung zur f-.:ircherigcmcinde Gartz/Oder ist für die 
vereinigten Kirchengemeinden ein Gemeindekirchenrat zu bil
den. 

n 

Die neugebildete Kirchengemeinde Gart/Oder ist Rechtsnach
folgerin der vereinigten Kirchengemeinden. 

§4
Eine Vermögensauseinandersetzung findet nicht statt. 

� 5 

Die mit Wirkung vom 7.12.1992 erfolgte Vereinigung der Kir
chengemeinden Rosow, Mcscherin, Gccsow und Radekow zu1 
Kirchengemeinde Rosow-Mescherin des damaligen Kirchen
kreises Gartz-Penkun (siehe ArntsbL11.L der PEK Nr. 7/93) wird 
hiermit aufgehoben. 

§6
Diese Urkunde tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1997 in Kraft. 

Greifswald, clcn 7 .7.1997 

(L.S.) 

11/1 141-2.4.-4/97 
Nr. 7) Urkunde 

Pommersche Evangelische 
Kirche 
Das Konsistorium 

i. V. Krasemann
Harder
Konsislorial präsident

über die Vereinigung der Kirchengemeinden Samtens und 

Landow LU einer Kirchengemeinde Samtens des Kirchenkreises 
Stralsund 

Auf Grund des Artikels 7 (2) der Kirchenordnung wird nach 
Anhörung der Beteiligten bestimmt: 

§ 1
Die Kirchengemeinden Samtens und Landow werden zu einer 
Kirchengemeinde Samtens vereinigt. 

§ 2
Mit der Vereinigung zur Kirchengemeinde Samtens ist für die verei
nigten Kirchengemeinden ein Gemeindekirchenrat zu bilden. 

§3

Die neugebildete Kirchengemeinde Samtcns ist Rechtsnachfol
gerin der vereinigten Kirchengemeinden. 

§4
Eine Vermögensauseinandersetzung findet nicht statt. 

§ 5
Diese Urkunde tritt mit Wirkung vom 1. August 1997 in Kraft. 

Greifswald, l. August 1997 Pommersche Evangelische 
Kirche 

(L.S.) Das Konsistorium 

i. V. Krasemann
!Ltrdcr

Il/i 141-2.1.-4/97 Konsistorialpräsident_

Nr. 8) Urkunde 

über die Aufhebung der Pfaffstelle Papendorf sowie über die 
dauernde pfarrarntliche Verbindung der Kirchengemeinde 
Papendorf und der Kirchengemeinde Rollwitz mit der Plarrstelle 
Rollwitz des Kirchenkreises Pasewalk. 

Auf Grund des Artikels 30 der Kirchenordnung wird nach Anhö
nmg der Beteiligten bestimml: 

§ 1
Die Pfarrstelle Papendorf wird aufgehoben. 

§ 2
Unter Aufhebung der bisherigen pfairnrntlichen Verbindung werden 
die Kirchengemeinde Papendo1t'und die Kirchengemei ncle Rollwitz 
dauernd pfarramtlich mit der Pfarrstelle Rollwitz verbunclen. 

§ 3
Die Urkunde Lritt mit Wirkung vom 1. Juli 1996 in Kraft. 

Greifs\, ald, den 7. l 0.1996 

(L.S.) 

E Rollwitz Pfst.-3/96 

Pommefächc h angelischc 
Kirche 
Das Kon,istorium 

i.V. Krasemann
llarder
Konsi storial präsident
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Nr. 9) Urkunde 

über die Aut11ebung der dauernden pfarramtlichen Verbindung 
der Kirchengemeinden Schönfeld und Damitww sowie der Her
stellung der dauernden pfarramtliehen Verbindung der Kirchen
gemeinden Schönfclcl und Darnitzow mit der Pfarrstelle Rosow 
des Kirchenkreises Pasewalk. 

Auf Grund des Artikels JO der Kirchenordnung wird nach Anhö
rung der Beteiligten bestimmt: 

§ 1
Die d:lllernde pf'arramtliche Verbindung der Kirchengemeinden 
Schönfeld und Damitzow wird aufgehoben. 

� 2 
Zwischen den Kirchengemeinden Schönfeld und Damitzow wird 
eine dauernde Pfarramtlichc \'erbindung zur Kirchengemeinde 
Rosow hergestellt. 

§ 3
Diese Urkunde tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1997 in Kr:1ft. 

Greifswald. den 7.7.1997 

(L.S.) 

II/i 141-2.4.-2/97 

Nr. 10) Urkunde 

Pommersche Evangelische 
Kirche 
Das Konsistorium 

i.Y. Krasemann
Harde1
Konsi storia! p1·äsident

über die Au t·hebung der uauernclen pfarramtlichen Verbindung 
der Kirchengemeinden Luckow uncl Petershzigen mit der 
Pfarrstelle Schönfeld und Herstellung der dauernden 
pfam1mtlichen Verbindung der Kirchengemeinden Luckow und 
Petersl1agen mit der l'L11rstclle 13lurnberg des Kirchenkreises 
Pasewalk. 

Auf Grund cles Artikels 30 der Kirchenordnung wird nach Anhö
rung der Beteiligten hesti mmt: 

n 

Die (i:!L1ernde pLm:1mtli,·llc Verbindung der Kirchengemeinden 
Luckow und Petershagen mit der Pfarrstelle Schönfeld wird :iuf
gchohen. 

� 2 
für die Kirchengemeinden Luckow und Petershagen wird eine 
d:iuernde pforrnmtliche Verbindung zur Kirchengemeinde 
Blumberg hergestellt. 

§3
Diese Urkunde tritt mit Wirkung vom l. Juli 1997 in Kraft. 

Greifswald, den 7.7.1997 

(L.S.) 

IJ/i 141-3.4.-5/97 

Pommersche Evangelische 
Kirche 

Das Konsistorium 

i.Y. Krasemann
Harder 

Konsistorialpräsident 

l\"r. 11) Vergütungstabellen ab 1. Januar 1997 

Pommersche Evangelische Kirche 
D:1s Konsistorium 
lll/i 1211-5/97 

Greirswald. 7.8.1997 

Nachstehend veröffentlichen wi1· die aufgrund des � 2 des Be
schlusses 39/96 zum 1. J:inuar 1997 geltenden Vergüwngst:ihcl!en. 

Hmder 
Korn;istorialp1 Usidenl 

J. 
Vergütungen 

Für die Mitarbeiter, die unter die Kirchliche Arbeitsvertrags
ordnung (KAVO) fallen. gilt n:1chstehe11de Rq,clung: 

1. Die Grundvergütungen für die i\ 1 itarhcitcr cln VergLitungsgrur
pen Ibis X(§ 26 Absatz I Buchstabe a KAYO) sind in der Anla
ge I zu diesem Schreiben festgelegt.

Die Gesamtvergütungen für die Mitmbeiter der Vergülungsgrup
pcn VI a/b bis X, die das 18. Lebensj;1hr no(h nicht vollendet 
haben(§ 30 KAVO). ergeben sich aus cler Anh1ge 2 zu diesem 
Schreiben. 

2. Die Crumh,::rgütungen der Mit�1rhcitcr der Vcrgiitungs�,rup
pen H l bis H 9 (§ 26 Absatz 1 Buchst·,1bc :i KAVO) sind in cler
1\nlage 3 zu diesem Schreiben Ceqgclegt.

Die Grundvergütungfn der Mitarhciter der Vcrgütungsgnrr,pcn 
H l bis H 9, die das 20. Lebensj,1hr noch nicht vollendet h:1bcn. 
regeln sich n:ich § 28 a Absatz I KAVO. 

3. Die Beträge des Ortszuschlagfs (� 2G Ahs:itz 1 Buchstc1he b
KAVO) sind in der Anlage-+ zu Jicscm Schreiben leslgclegl.
Der Ortszuschlag erhöht sich vom 1. J,rnuar 1996 a11 für i\1itar
bciter, die unter den Vergüwngsgruppenplan :\ J'allc11.

n1ir Vc1gii!ung nucli 

dm Vergiitungs

gruppt'll 

- X und IX h
- lX a
- VIII

Jiirdrn 1'nle �u hcn'ick- .fi'irJ,'dc.1· "eilcrc �11 

sichtigcnde K111.d /Jeriicksichtigrnde 

um 8.-tO D�1 
um 8.40 DM 
um 8.40 D.t-,1 

Kincl 

um -1-2.00 DM 
um 33,60 DM 
um '.'.'i.20 DM 

Dies gilt nicht für Kinder. für die das Kindergeld aufgrund über
oder zwischenstaatlicher Abkommen abweichend von� 66 EStG 
bzw. § 6 Bundeskindergeldgesetz bemessen wird; für die An
wendung des § 5 Absntz 2 Unterabsatz 1 des Vergütungs
tarifvertrages Nr. 4 sind diese Kinder bei der Feststellung der 
Zahl der zu berücksichtigenden Kinder nicht mitzuzählen. 

4. Die Beträge des Sozialzuschlages(§ 26 Absatz I Buchstabe b
KAVO) sind in der Anlage 5 zu diesem Schreiben festgelegt.

Ziffer 3. Absatz 2 ist entsprechend nnzuwenden. Dabei stehen 
gleich 
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die Mif{lrhcitN d,,,
\r;> rgiil u ngsg nr J J /Je 

lll,I a uncJ 2 
H 2 a, 3 uncJ 3 zi 
II --l 

den Mitorheilcrn der 
\,'<_'JSiilll!li;SgJ·lt/J/J(! 

X uncJ L\ l1 
JX Z1 
VIII. 

5. Die Stundcrwcrgülung (� 35 Ahsatz ' Untcrahs,1tz I KAVO)
beträgt:

in Vergiitw1gsgruppc DM in Vergiirungsgru;,pc DM 

X 13.3D Hl 13,2D 
IX h 14,01 HI a 13,49 
L\ a 14,2::0 H2 13,7') 
Vill 14,82 H 2 a 14,10 
VII 15,7S 1 I 3 14,41 
VI a/b 16,82 H 3 a 14,73 
V c 18.12 114 15,0(, 
V J/b 19,84 H 4 a 15.40 
IV h 21,4; JJ:, 15,74 
IV Z1 23,32 H 5 a 16,09 
Ill 25,3� H (, 16,44 
11 b 26,65 H 6 a 16,8! 
11 Z\ 28,07 H7 )7, 18 
1 b 30,6(1 H 7 a 17,57 
1 a 33,32 H S 17,96 

3(,,35 1 ! Sa 18,36 
H 9 18,77 

II. 

Zulagen 

Die nachstchcnclc Regelung gilt ilir die Mitarbeiter, deren Ver
gütung sich n::ich der Kirchlichen Arbeitsvcrtrngsorcinung s 27 
Abschnitt A KAVO richte!: 

J. Die ki rchlichen Mitarbeiter erhc1lten eine allgemeine Zulage.

Sie beträgt: DM 

in den Vcrgütungsgru ppen X IX a 130,91 
in den \'c:rgütungsgrnprcn VIII \' C I 54,(, 1 
in den Vel'gütungsgruppen Yb 11 a 164,92 
in clcn Vcrgütungsgruprcn lh I 61,S:'i 

Bei üllgerncinen kirchlichen Verglitung,er höhungen erhöht sich 
die allgernc1ne Zuln,,:c. 

2. Technische Mitarbeiter cler Vergütungsgruppe V a bis II a KAVO
mit technischer Ausbildung und Mitnrbeiter, die aufgrund gleich
wertiger Fi.ihigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tä
tigkeiten ausüben, erhalten neben der allgemeinen Zulage nach§
2 eine Technikerzulage von 37 ,80 DM monatlich.

Mitarbeiter der Vergütungsgruppen V b bis lI a KAVO erhalten 

nicht für \1itZ1rheiter mit abgeschlosscne1· wissenschJftlicher 
Hochschulausbildung lind Mi l:1rbe1tcr, die ,wfgrund gleic hwerti
ger Fdhigkeiten uncl ihrer Erfahrungen ent,prechcnclc Tdtigkei
Lcn Jusübcn. Die Progr:lfrnnicrzulagc :,tcht Jcrn rvlit:IJ"bcitcr ne
ben der Technikerwl::ige nach -\bsatz I nicht ZLL 

J, Die Zulagen nach den Ziffern l uncJ 2 werden nur für Zeilrfü1-
rnc !,'CZahlt. fiir die J3c'!'.iigc ,:Vcr).!ulung. Ur!:111hsvn"Ülu11g, 
Kr::inkenbezüge) wstehcn. § 33 KAVO gilt entsprechend. 

Die zillgemeine Zulage nach Ziffer I ist bei der Bemessung c/es 
Stcrhegclcles und cles Überg:rngsgeldcs (�� 41 u11,1 63 KAVO) zu 
berücksichtigen. 

llL 

Praktikantenregelung 

J, In� 2 P1·c1ktO \\'erden Entgelt uncl Vcrhcirntcte11zuschlng \'.ie 
fol!c'! lcstgc·sctzt: 

Pmt.!ik11nlin, Pruk!ikon· 
flir den Beruf 

Sozic1J.1rbei lerm, Sozial
arbeiter, Sozialp�dagogin, 
Sozic1lpiicbgogc, Hcilpc1-
dagogin, Heilptid::igoge 

Erzieherin. Erzieher, 
Altc:iplkgnin. i'\llcn
ptleger 

Kinderpflegerin. 
Kindcrpllcgcr 

Mit 1·1·euncllichen Grüßen 

I n  Vertretung 
Küntschcr 

f:'111,vdr 
DM 

\ (,rfil'irotf'f<'n
:usc:!llog D/'vf 

2004,68 97 ,29 

1703.84 92,69 

16:27.SO ()2 69 

Anl�1gc � 
w Beschluß 39/96 (� :2) 

Tabelle der Gesamtvergütungen 
fu1· die Miu1rbeiter clcr Vcrg.(itungsgn11•prn VI ;1/b his X 

unter 1 S Jahren, 
die unter den Vergütungsgruppenplan A 

(A nlage 1 zur KAVO) fallen (zus 30 KAVO) 

gültig ab L Januar 1997 

Gesnmtvergütungen in den Vergütungsgruppen 

neben der allgemeinen Zulage nach § 2 für die Zeit ihrer über- VI a/b Vif VIII IX a IX h X 

wiegenden Beschäftigung im Bereich der Ablaufplanung und (monatl. 
Programmierung von Arbeitsverfahren unter Einsmz von elek- • i11 DMJ 
tronischen Datenverarbcitllngsanlagen und Systemprogrammen 
eine Progrnrnmierzulage von 37,80 DM monatlich. Satz 1 gilt 2138,75 2023,99 1915,73 1871,98 1823,51 1734,59 



Tabelle der Grundvergütungen Anlage l 
zun Beschluß 39/96 (§ 2) 

für die '.\litarbeitcr der Vergütungsgruppen Ibis X nach Vollendung des 21. bzw. 23. Lebensjahres, 
die unter den Vergütungsgruppenplan A (Anlage 1 zur KAVO) fallen 

(zu § 27 Abschnitt A KAVO) 
gültig ab 1. Januar 1997 

Grund ,ergütung der Lebensaltersstufe nah yol!endetem 

Vcrg. Gr 21. 23. 25. 27. 29. 31. 33. 35. 37 39. 41. 43. 45. 47. 49. 

Lebensjahr 
(monatlich in DM) 

4333,6] 456X ,54 4803,52 5038,47 5273,44 5508,43 5743,33 5973,Jl 6213,24 6448,23 6683,l'J 6918,P 7153,07 

I a 3994,44 4177,05 4359,57 4542,16 4724,73 4907,32 5089,95 5272.47 5455,05 5637,63 5820,25 6002,79 6177,85 

I h 3551,10 3726,fi} 3902, 15 4077,66 4253.18 4428,72 4604,22 -t779.75 4955.28 5130,79 5306,30 5481,82 5656.93 

Ha 3147,67 3308.89 3470,16 3631,34 3792,56 3953,80 4114,99 4276,23 4437,43 4598,71 4759,91 4921,05 

II h 2934,91 308 l,84 3228.79 3375,78 3522,76 3669,72 3816.69 3963,67 4110,62 4257,62 4404.56 4468,77 g-

lil 2797,47 2934,'J 1 3072,]2 320'!.75 .nn,20 348..J,63 3622,01:i 3759.50 38%,92 4034,37 4171,83 4309,27 4439,99 

IV a 2535,86 2661,63 2787,33 2913,12 3038,88 3164,63 3290,38 3416,15 3541,92 3667,68 3793,42 3919,20 4043,21 

IV b 2318,64 2418.43 2518, 15 2617,93 2717,64 2817.41 2917,17 3016,')4 3 Wi,69 3216.43 33 16,20 3415,94 3429,22 

Va 2050,21 2129,24 2208,25 2293,63 2381,31 2469,02 2556,74 2644,44 2732, 17 2819,86 2907,58 2995,28 3076,77 

Yb 2050,21 2129,24 2208,25 2293.63 2381,31 2469,02 2556,74 2644.44 2732, 17 2819,86 2907,58 2995.28 3001,36 

V c 1938,02 2009,25 2080,57 2155.36 2230,17 2308,12 2391,09 2474,14 2557, 12 2640,12 2722,05 

VIa 1835,27 1890,33 1945.34 2000.41 2055,40 2112,08 2169,88 2227,67 2286,48 2350.64 2414,76 2478,92 2543,04 2607,23 2662,22 

Vlb 1835,27 1890.33 1945.3..J 2000,41 2055,40 2112.08 2169,SP. 2227.(17 228(1,48 2:150.64 2-114,76 146-1,95 

VII 1700,25 1744.94 1789.65 1834,34 1879,06 1923,75 1968,44 2013,18 2057,86 21U3,77 2150,74 2184,62 

Vlll 1572,89 1613,74 1654,67 1695,52 1736, 11 1777.30 1818.21 1859.0R 1399.97 1930,35 

IX a 1521,42 1562,10 1602.74 1643.38 16S-1,02 J 724,66 1765,2') 1805.tJ..J IS46,47 

IX b 1464,40 1501,52 1538,59 1575.66 1612,76 1649,87 1686,96 1724,03 1755,41 

X 1359,78 1396,89 1434,00 1471,08 1508, 18 1545.26 1582,34 1619,46 1656,52 
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Anlage 1 

ZLI ßcschluß l()/CJ(1 (� 2) 

Tabelle der Grundvergütungen 

t'lir die Mitarbeiter der Vergütungsgruppen H l 
Vollendung des 20. Lebensjahres, 

bis H 9 nach 

Amtsblatt 

Bei mehr als einem Kincl erhöht sich der O1tszuschlag für 
weitere zu berücksichtigende Kind um I:io.:n DM. 
Gennil � 5 Absatz 2 des \'ergütungstari Nr. 4 c1hiiht 
sich der Ortszuschlag für Mitarbeiter 

mit Vergütung nach für das erste zu für jedes weitere zu 
die unter den Vergütungsgruppenplnn B (Anh1ge 2 zur KAVO) den VergUlungs- berücksichtigende berlick,ichtigende 

f;illen (zu � 27 Abschnitt B KAVO) 

güllig ab l. Januc1r 1997 
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Anlage 4 

/ll Beschluß 30/96 (� 2) 

Ortszuschlagstahcllc 

für die Mitarbeiter, die unter den Vergutungsgruppenplan A 
Anlage 1 zur KAVO) fallen (zu§ 29 KAVO) 

(monatlich in DM ) 

gültig ab 1 . Januar 1997 

Tarif- :w der Tarifklasse Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 
klasse gehörende 1 Kind 

Vergütungsgruppe 

I b I bis II b 813,39 967,19 1097,52 
I C III bis V a/b 722,89 876,69 1007,02 
II V c bis X 680,91 827,45 957,78 

gruppen 

X uncl IX b 
IX ;i 
vm 

Kind urn 

8,40 D'v1 
8,40 0:.1 
8,40 D\I 

Kind ,1111 

42.00 0\.1 
33.60 0\.1 
25.20 D\1 

Dies gilt nicht für Kinder. die: llir clas Kindngclcl aufgrund über
oder zwischenstaatlicher Rcchtsvorschriltcn :1i:1wcichcml von ·> 
66 ESLG h1.w. \i 6 BKGG bemessen wird; für clicAnwemlung,ks 

§ 5 Absatz 2 Unternbs. l des Vergütungstarifve1lrnges Nr. 4 sind
diese Kinder bei der Feststellung der Zahl de1 zu berücksichli
genden Kinder nicht mitzuzählen.

.-\nlage 5 
zu Beschluß 39/96 (0 2 1 

Sozialzuschlag 

für die 'vlitarbeiter, die unter den Yergtitungsgruppenplan B 
(Anlage 2 zur KAVO) fallen (zu� 29 ,1 KAVO) 

( 1m,n:1tlich in DM) 

gültig c1b l. Januar l 997 

bei l Kind 130,33; bei 2 Kindern 260,66. 
bei 3 Kindern 390,99. bei 4 Kindern 52 l .32. 
bei 5 Ki11,lcrn 651,65. hei 6 Kindern 781 _tJ:,; 

ßei mehr ,1ls sechs Kindern erhöht sich der S()z1::tlzuschlag rnr 
jedes weitere zu berücksichtigrnde Kind um 130,33 DM . 

Der Sozi::lizuschlag erhöht sich für Mitarbeiter 

rnil \'crgiitungcn fiir d::1:-. 1. zu hc
nac 11 d dl.Yergü l ungs.::_rü c h.:illl t i g.Cilll e 
gruppen Kind um 

· Gruppen H l, 1 a 8.40 D'vl 
und H 2

- Gruppen 1-12 a. 1-1 3 8.4() D\1
und H 3 a

- Gruppe II 4 8.40 D\1 

ff1r weitere zu 
_h_c:_uJc f;SJ.ci.1ligc11d_c __ _ 

Kincl um 

42.00 DM 

25.20 DM 

Dies gilt nicht für Kinder, die für das Kindergeld aufgrund liber
oder zwischenstaatlicher Rechtsvorschriften abweichend von § 
66 EStG bzw.§ 6 BKGG bemessen wird: für die Anwendung des 

§ 4Absatz 2 Unternbs, l des Monatslohntarifvertrages Nr. 4 sind
diese Kinder bei der Feststellung der Zahl der zu berücksicl1ti
genden Kinder nicht mitzuzählen.

Nr. 12.) Besoldungstabellen für Pfarrer und Kirchenbeamte 

Pommersche Evangelische Kirche Greifswald, den 24.7.1997 
Das Konsistorium 
II/! 221-23/97 
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l\'achstehend veröffentlichen wir den Beschluß des Rates der EKU 
vom 4.6.97 libcr die 13csoldun,,_,tabcllcn l(ir Pfarrer und Kirchen
beamte. 
Die ab 1.1.1998 geltenden Besoldungstabellen werden ebenfalls 
veröffentlicht. Wir weisen bei dieser Gelegenheit darauf hin. daß 
in der EKl.' wr Zeil neue ßcsoldungswhcilcn erarbeitet werden, 
die in absehbarer Zeit die jetzt geltenden ablösen werden und 
mit denen die im öffentlichen Dienst eingetretenen Reduzierun
gen der ßcsoldung zum Zuge kummcn .sollen. 

Harder 
Kunsistori �1 I pr:isidcnt 

Beschluß 

Der Rat bcschli.cßt für uen Geltungsbereich der Ptarrbcsoldungs
ordnung und der Kirchenbeamtenbesoldungsordnung: 

1. Die in den Clicdkirchcnjewcils geltenden ßcscildungstahcllen
für Pfarrer und Kirchenbeamte gelten bis zum 31. Dezember
1997 weiter fort.

2. Mit Wirkung vom 1. Januar l 998 werden die Dienstbezüge
der Pfarrer und Kirchenbeamten um ! ,3 % angehoben
(allgemeine Erhi,hung).

3. Die sich aufgrund der c1llgemeinen Erhöhung nach Ziffer 2
ergehenden ßcsuldungstc1bcllcn gelten zuniichst bis zum
31. Dezember 1 <;)98.

4. In Ausführung clcs � 18 der Pfmrhesoldungsorclnung uncl des
� 17 ckr Kirchcnhcamtcnbcsoldungsorclnun,g wird für die
Gliedkirchen, die die Zc1hlung des Crlm1bsgeldes nicht
;:iusschließen„ die Höhe des für d;:is Kc1lenderj,1hr 1997 zu
gcw;ihrcndcn Ur/,1uhsgcldcs ;1ur ISli.- DM !"cstgesetzt.

5. Den Glieclkirchen wird empfohlen, im Kc1lenderjahr 1997
keine Sundcrzu,1cmlungcn ,111 PL!rrn und Kirchcnhe,1mte
einschließlich Versorgungsempfänger zu zahlen.

Berlin. den 4. Juni 1997 Der R,1( 
der Ev,\llgclischcn Kirche 

der Union 

gc1 .. Bcrgcr 
(Vorsitzender) 

BeschluH 
(Bemessungssatz 80 %) 

Gemäß § 6 der Pfarrbesoldungsordnung vom 31. März 1993 in 
der Fassung vom 5. Februar 1997 wird in Verbindung mit den 
Beschlüssen des Rates der Evangelischen Kirche der Union vom 
3. April l 996 und vom 4. Juni 1997 über die lineare Anpassung
der Bezüge (allgemeine Erhöhung) sowie vom 5. Mai 1993 über
die Feststellung rechneri-scher Veränderungen der Besoldungs
tabellen durch die Kirchenkanzlei mit Wirkung vom 1. Januar
1998 folgen de Besoldungstabelle für Pfarrer festgestellt:

I. Das Grundgehalt(§ 6) beträgt monatlich

DicnstaltcrssLUfc 

2884,68 
3014,% 

3 3145,24 
4 3275,52 
' 3405,8(1 
6 3536,08 
7 3666,36 
8 37%.64 
9 3926,92 

10 4057,20 
11 4187,48 
J 2 4658,68 
13 4827,63 
14 4996.57 
1., 5165,5] 

II. Zulagen zum Grundgehalt

( 1) Zu den Crundgehältern der l. bis l l. Dienswltcrstu re wird
eine Stellenzulage gern.§ 10 Absatz I PfarrbesolJungsorclnung
,on mon,1llich 157_()(1 DM und der 12. bis 15. Dienstaltersstulc
eine Stellenzulage \Oll mom1tlich 58.93 DM gewiihrt.

(2) Die [phoralzubgc gcrn;il', � 10 i\bs:1tz 2 bclriigt rnon:1tlich
7'i,2,72 D\l.

lll. Der hci der Berechnung der ruhegch,iltsfähigcn Dienst hczügc
1.u bcrüch.sichtigendc Orts;,uschlag (� 3 Vcrsorgungsgc,,ct1. in
Verbindung mit den §§ 14 ff Pfarrbesolclungsordnung) beträgt
monatlich für Versorgungsberechtigte in

Stufe 1 
Stufe 2 

767,16 DM 
912.25 

Der Ortszuschlag erhöht sich für das ersle und Z\\ eite w berück
sichtigende Kind um 124,13 DM uncl l"Lir jedes weitere zu be
rücksichtigende Kind um 1 M.13 DM. 

Berlin. den 2. Juli 1997 Ev,mgelische Kirche der Cnion 
Leiter clei· Kirchcnknnzlci 

l.s.

In Vertretung 

gcz. Bürgel 
(Vizepriisiclent) 

Beschluß 

(Bemessungssatz: 80 %) 

Gemäß § 6 der Kirchenbeamtenbesolclungsorclmmg vom 31. Mtirz 
1993 in der Fassung vom 5. Februar 1997 in Verbindung mit clcn 
Beschlüssen des Rates der Evangelischen Kiiche der Union vom 
3. April 1996 und vom 4. Juni 1997 über die I ineare Anpassung
der Bezüge (allgemeine Erhöhung) so.wie vorn 5. Mai 1993 über
die Feststellung rechnerischer Verlinderungen der Besolclungs
tabellen durch die Kirchenkanzlei mit Wirkung vom 1. Januar
1998 folgende Besoldungstabelle für Kirchenbeamte r·estgestelll:
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I. Grundgehaltssätze Tarifklasse Besold.-Gruppe Stufe 1 Stufe 2 

Besoldungstabelle A I a B 3 bis B 6 909,40 1054.49 
1 b B 2.A 13 bis 767,16 912.25 

Das Grundgehalt(§ 6) beträgt monatlich in DM A 16 
I C A 9 bis A 12 681,78 826,87 

0 N -tj- \0 00 C �, r-- 00 "' "' r-- °' 
Der Ortszuschlag erhöht sich lür das erste und zweite zu benick-\0 q � \0 ":. ('i ::,. r-- "' (") N 0 �- '°· 

- - .,., c5 "' 6 V, -i °' -i' 0\ -1-· 00 ("1 00 

-< C'� ,.., v; \0 00 -� ('i ,..-, v; \0 00 °' rl sichtigcnde Kind um 12-UJ DM und rur jedes weitere zu b,> r-- a-. - "" "' r-- ri -;- \0 oc, 0 N "' r--
<'1 -;- V -;- V lr) V) •n •n V) \0 \0 \0 \0 

rücksichtigende Kind um 164, 13 DM. 
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Die Verordnung über die Kirchliche Altersversorgung (KAV V )  
.; ' vom 27. November 1996 wird für die Pommersche Ev,rngelische v:i if.l 0 � t� - N r<'I ..,,. •n '-D t-- 00 °' 0 N "' V 

��� 
- Kirche mit Wirkung vom I. Januar 1997 in Kraft gesetzt. 

Berlin, den 7. Mai 1997 Der Ral 

Besolclung,t:1bel le B 
der Evangelischen Kirche der\ ll l ,,n 

B2 7054,65 DM 
(L.S.) Berger 

B3 7380.78 DM 
Verordnung 

84 7871.35 DM 
B5 8434, 15 DM 

über die Kirchliche Altersversorgung (KAVV) 

B6 8965,65 DM 
Vom 27. November 1996 

II. Zulagen zum Grundgehalt
Der Rat der Evangelischen Kirche der Union hat gemäß Artikel 

Gemäß § 1 0  Absatz 3 Kirchcnbeamlenbesoldungsordnung erh:il-
15 Absatz 3 der Ordnung der Evangelischen Kirche der Union 

ten Kirchenbezimte der Besoldungsgruppen A 9 bis A 13 eine 
folgende Verordnung beschlossen: 

Stellenzulage\ ,,n monatlich 157,08 DM; alle übri[ccn Kirchen-
l nhal tsü hersieht 

beamten eine nwn,1tliche Stellenzulage von 'i8.92 D\l 

III. Ortszuschlag
Abschnitt I Geltungsbereich, Allgemcl17e Vorschrificn 

Der Onszuschlag ( § 3 Versorgungsgesetz rn Verbindung mit den 
Ce!tungsbereich � 
Ausschluß der Anwartschaft � 2

§§ 13 ff Kirchenbeamtenbesoldungsordnung) beträgt monatlich '

in 01\1
Grundsatz der Kirchlichen Altersversorgung lj 3
Anspruchsvoraussetzungen, Beginn und Ende der � 4 ' 

Leistungen 

Kirchliche Dienstzeiten � ' 5 
Nichtvollbeschäftigte \litarbeiter und Mit::irbeiterinnen § 6
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Witwer- und Witwenversorgung 
Waisenversorgung 
Antrag, zahlungspflichtige kirchliche Körperschaft 
Ruhen der Kirchlichen Altersversorgung 
Ausschlußfrist 
Härtefälle 
Mitteilungspflichten 
Berechnung und Auszahlung der Kirchlichen 
Altersversorgung, Rückforderung 

Abschnitt II Zusatzrente 

Berechtigter Personenkreis 
Leistungshöhe, Mindestversorgung 
Umlnge 

Abschni/1 lll Gesamtversorgung 

Berechtigter Personenkreis 
Besondere Anspruchsvoraussetzungen 
Leistungshöhe, Mindestversorgung, VerSorgungstnbelle 
Erhöhungszeiten 
Besondere MitteiJ ungspflichten 

Abschnitt !V Übergangs- und Schlußbestimmungen 

Übergangsbestimmung 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Abschnitt I Geltungsbereich 

Allgemeine Vorschriften 

§ l
Geltungsbereich 

§ 7
§ 8
§ 9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14

§ 15
§ 16
§ 17

§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22

§ 23
§ 24

( 1.) Diese Verordnung gilt für die privatrechtlich beschäftigten 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Evangelischen Kirche der 
Union oder einer ihrer GI iedkirchen, s�weit die Evangelische 
Kirche der Union oder ihre Gliedkirchen nicht eigenes Recht über 
die Kirchliche Altersversorgung erlassen haben. 

(2) KirchlicheAltersversorgung erha!Len als Leistungsberechtigte
l. Mitarbeiter uncl Mitarbeiterinnen, die bis einschließlich 31.
Dezember 1996 dns 50., nber noch nicht das 60. Lebensjahr und
eine ununterbrochene kirchliche Dienstzeit .von mindestens zehn
Dienstjnhren vollendet haben und deren Dienstverhältnis unter
den Geltungsbereich der Kirchlichen Arbeitsvertragsordnung
(KAVO) fällt,

2. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die bis einschliel3licl1 31.
Dezember 1996 das 60. , aber noch nicht das 65. Lebensphr
v,1l!cndcl h:1bcn und deren Dicnstvcrkiltnis unter ,kn Celtungs
bercrch der K;rchl!chen Arbe1Ls vcnragsordnung ( KAVO) fall l.

3. ehemalige Mitarbeiter uncl :Vlitarbeiterinncn. die bei lnkraft
Lrctc n dieser Ycrordnu 11g Kirc hl i ehe Al Leis versorc:u ng n,1c h der
Verordnung llber die Kirchliche Altersversorgung in der Evan
gelischen Kirche der Union (KAV-VO) vom 7. Dezember 1994
(AE,I. EKD \ 995 ScitL'. 1 o5) beziehen.

4. ausgeschiedene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die bei Jn
kr:1fttreten dieser Verordnung unverfallb:1rc Anwartsch:1ften n:1ch

§ l des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersver
sorgung auf der Grundlage einer früheren Ordnung haben.

(3) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die umer den Geltungsbe
reich dieser Verordnung fallen, werden nicht bei einer kirchli
chen Zusatzversorgungskasse oder Versorgungsanstalt des Bun-
des und der Länder (VBL) versichert.

§2
Ausschluß der Anwartschaft 

Eine Anwartschaft nuf Leistungen nach dieser Verordnung ent
steht nicht, wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin bei einer 
kirchlichen Zusatzversorgungskasse, bei der Versorgungsanstalt 
des Bundes und der Länder (VBL) oder einer vergleichbnren 
Versorgungseinrichtung versichert wird 

§ 3
Grundsatz der Kirchlichen Altersversorgung 

(1) KirchlicheAlterversörgung wird vom Pienstgeber als zusätz
liche Leistung zu den Leistungen aus der gesetzlichen Renten
versicherung gewährt.

(2) Von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen werden keine
Beiträge erhoben.

§4
Anspruchsvoraussetzungen, Beginn und Ende der Leistungen 

(]) Anspruch auf Kirchliche Altersversorgung besteht ab dem 
Zeitpunkt, von dem an der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin eine 
Vollrente wegen Alters oder eine Renre wegen verminderter Er
werbsfähigkeit aus der gesetzlichen Rentenversicherung bezieht 
und von dem an der Mitnrbeiter oder die Mitarbeiterin�eine un
unterbrochene kirchliche Dienstzeit von mindestens zehn Dienst
jahren nachweist. 

(2) Anspruch auf Kirchliche Alteisversorgung besteht auch ab
dem Zeitpunkt. von dem an der Mitarbeiter oder die Mitarbeite
nn eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit auf Zeit
bezieht. Absatz 1 gilt entsprechend. Hierbei tritt das Ruhen des
Dienstverhältnisses an die Stelle des Bezugs einer Vollrente nach
Absntz \. Bei Wiede_raufnahme cles Dienstes ruht die Kirchliche
Altersversorgung.

(3) Der Anspruch aufKirchlicheAltersvcrsorgung endet mit dem
Ende des Monals, in dem die Rentenzahlung eingestellt wird oder
der oder die Leistungsberechtigte stirbt

� 5 
Kirchliche Dienstzeiten 

( i) Kircl1l1che Dienstzeiten einer ßcschfifligung

l. beim Bund cler EvJngelischen Kirchen. seinen Glicdkirchcn
und clcrc11 ZusammcnschlU,,cn vor Lin l lcrslellung dei
Einheit der Evangelischen Kirche in Deutscill�11d,

2. bei den Di:1konischcn Werken und ihren EinriL·htungcn im
Bereich des Bundes der Ev,rngelischen Kirchen vor der
Herstellung der Einheit de1· Evangelischen K'.rcile in
DeutschLind.
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3. bei der Evangelische:1 Kirche in Deutschland, ihren
Glie1.H.ircl1L:n und deren Zusammt'nschlüssen,

4. bei den Diakonischen Werke:1 der Evangelischen Kirche in
Deutsch!Jnd sowie den ihnen angeschlossenen Einrichtungen

5. bei den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen, die von
der Evangelischen Kirche in Deutschland, ihren GI iedkirchen
oder deren Zusammenschlüssen gebildet sind oder die
deren Au fsiclit u11ter,tehcn„ 

(2) Als kirct:liche Dienstzeiten ziihlen nicht

l. Zeiten einer beruflichen 13eschfüt1gung nach Beginn der
Kirchlichen . .\ltcrsvcrsorgung,

2. Ausbildcngszeiten,

3. Zeiten, die n:1ch delll „AIJkormnen zur Regelung der Emloh
nung uncl Vergütung für clie Reschiiftigten in evangE!ischcn
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen in der Deutschen
Demokrntischen Republ I k" vergütet wurden.

(-1) Für die Berechnung kirchlicher Dienstzeiten _gilt§ 2:l a \Jr. 4 
KAVO entsrirechencl. 

(4) Diemtzci:cn bis cinsc:hlicßlid1 31). September J C)92 sind nur
;rnzurechncn. wenn sie mindestens 50 Prnzent der regelmfüligen
Arbeitszeit eines vol lbescl1äftigten Mitmtieiters oder einer vol!be
scl1iiltigten Mitarbeiterin umfaßt haben. Ab dem 1. Oktober 1992
zur(iekgelegtc: Dicn,tzcitcn wudcn berücksiehtigt, '>lenn die
Gcringfügigkcitsgrcnzc nach� 8 SGR IV übcrschritren wurclc.

� 6 
Niclnvollbcsc:hiii'tigLe l\litarbcikr und Miwrbeiteri1:ncn 

Nichtvollbeschiiftigtc Mitarbeiter und MitMbeiterinnen erhalten 
Leistungen in cler Höhe, clie eiern Anteil ihrer vertraglich ve1·ei11-
b,1rLcn 1cgcl111ül.ligc11 Arbeibzc1t an der eines 1ollbcscliiiftigtrn 
1\ 1 itancitcrs nclcr cin,,r vnllhc:sch:ifti gtcn Mitarbeiterin cntsrrichr. 
Hat sich die vertraglich verei11barteArbe:tszeit whhrencl des kirch
lichen Dienstes \'erhnclert, ist cler Durchschnittsanteil an der re
ge! rniißigc11,.\ rbcitszci t c i nc,, voll bc,cl1Lit'Ligrc:n 1\ litarbci tcrs ode1 
einer vollhcschiil'tigtcn Mit:·1rhcitcr:11 maP,geblich (7eit-zu-Zcit
Anrechnung). 

p 

\Vit11cr- uncl Wi1.wcnver,orgung 

( 1) Witwer und Witwen, die eine Witwer- oder Witwenrente be
ziehen, erhalten 60 Prozent der dem oder der Leistungs
berechtigten zustehenden Kirchlichen Altersversorgung. Der
Ansprnch entsteht mit dem Tod des oder der Leistungs
berechtigten.

(2) Die Zahlung ruht, wenn der Witwer oder die Witwe eine ei
gene Kirchliche Altersversorgung oder eine ähnliche zusätzliche
Altersversorgung erhält, die über die Leistungen nnch dieser Ver
ordnung hinausgeht. Bleibt sie hinter den Leistungen nach die
ser Verordnung zurück, wird der Unterschiedsbetrng zwischen
der eigenen Kirchlichen Altersversorgung oder einer ähnlichen
zustitzlichen Altersversorgung und den Leistungen nach dieser

Vernrd:iung gewährt. Eine wsiitzlichc Altersver,orgung ist der 
Kirchlic:hell Altersversorgung t1lmlich. wc1rn sie 1011 einer der in 
§ 5 Ahsatz I gen:rnntcn Stcllt'n, einer Zusatzvcrsorrungsk::icsc
oder von einer Stelle, die mit einer kirchlichen Zusatzversorgungs
kasse ein Uberleitungsabkommen abgeschlossen hat, gezahlt
wird.

(:l) Die Witwer- und Witwenversorgung endet mir dem Ende des 
Monats. in dem der Witwer ocler die Witwe wieder heiratet oder 
stirbt. 

� 8 
Waisenversorgung 

( 1) Waisen, die Waisenrente beziehen, crh;:ilten al:; l lalhw:1isc 12
Prozent. als Vollwaise 20 Prozent der Kirchlicher. Altersversor
gung, die dem oder der Leistungsberechrigten zugestanden hat
oder billte, wenn clcr Anspruch daraui' zum Zeiqlllnkt seines To
des oder ih1-cs Tode� cntst:1nden \liil'c:.

(2) Die Zahlung der Waisenverso:·gung beginnt mit dem auf den
ToJestag Jes oder der Leistungsberechtii:tcn folgcndcn Mollat.
Dies gilt entsprecl1c11d bcirn Übcrg,1ng von lblhw:iiscn- und
Vollw<1isenversorp:ung. Wird ein Kind erot nacl1 dem Tode cles
oder der Leistungs berechtigten geboren, so beginnt clie Zahlung
mit !..lern Geburtsmonm des Kini..lec;.

(3) Die WJisenversorgung endet mit 8E'lll Enc!e clcs Mon;-iu;, in
dem der Anspruch ,1uf Waisenrente endet oder die Waise stirbt.

§ 0 Ant ,1g.
zahlungspfliehtigc kirchliche Körrierscliaft 

(1) Leistungen nach dieser- verorclnurg werden auf Antrag ge
wi1hrt. Die bisherige kirchliclic Di:::n::,Lstcllc ooll den Mitarbeiter
oclcr die Mit;irhcitcrin auf clas Antragsrecht hinweisen.

(2) Zahlungsverp1lichtet i,t clie kirchliche Körperschaft oder son
stige kirchliche juristische Person. in dcrCll Dicnsl de: Mitarbei
ter oder clic Mitarbeiterin zuletzt vor Erfüllu1,g der Anspruchs
voraussetzrungen )-1:estanden haben.

� 10 Ruhen cicr KircL!ichcn A!tcrsvcrso1gung 

Die Zahlung der Kirchlichen Altersversorgung ruht in Höhe jeg
licher Arbeitseinklinfte, wenn diese monatlich ein Siebtel der 
rnon,1tl ic:ilc:11 13czugsgrolk in der l<.cntcnvcrsichei ung d1.c1 Arbci
tc1· unci AngcstC:lltcn (\1 1 R SGB IV) übcr,;1ci t'c:n. 

§ 11 Ausschlußfrisl

Ansriri.iche verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlußfrist 
von sechs Monaten nach Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen 
schriftlich geltend gemacht werden. Für denselben Sachverhalt 
reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruch, aus, um die 
AL1sschlußfrist auch für spätereAnsprüche unwirksam zu machen. 

§ 12 Htirlefi:i!le

Im Einzelfall können zur Vermeidung besonderer Härten Lei
stungen ohne Anerkennung eines Rechtszinspruclles wiclerruf!icll 
bewilligt werden. 
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§ 13
Mi ttcil u n:cspnichtcn 

( 1) Leistungsberechtigte sind \'erpflichtet, alle Änderungen der
sie betreffenden Verhältnisse, die für ihren Anspruch auf Kirch-
1 iche Alters\ ersorgung erheblich sind, der zahl ungsverptlichteten
Stelle un\erzüglich mitzuteilen.

(2) Leistung,bcrcchtigtc sinJ du1'1hrc Mitlcilungspnichten sehrirt
lich hinzu1Vciscn.

(3) Die zahlungsverpflichtete Stelle k:rnn Leistungen ganz oder teil
weise versagen, wenn der oder die Leistungsberechtigte seinen oder
ihren Mittcilungspllichtcn schuldhaft nicht nachgckormrn;n ist.

� 14 
Berechnung und Auszahlung der Kirchlichen 

AI ters versorgu ng. Rückforderung 

Für die Berechnung und Aus?ahlung der Kirchlichen Altersver
sorgung su\\'ic die Rückforderung rnviel gcz;tl1ltc:r Lcistungc:n 
gelten JiL· Besti111m11ngen des-� 36 KAVO ent,prcchcnd. 

Abschnitt II 
Zusatzrente 

� 15 
Berechtigter Personenkreis 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die bei Inkrafttreten dieser 
Verordnung dem in§ 1 Abs:itz 2 Nr. 1 genannten Personenkreis 
angehören, erhalten Kirchliche Altersversorgung unabhängig von 
den Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung unbescha
det des Abschnitts I nach den \'orsch1il'tcn dic,t·, Abschnitts als 
Zu,atzrcnlc. 

� 16 
Leistungshöhe. t\lindestversorgu ng 

( 1) Die Zus,1tzrentc wird 1sn1 \'Ollcndetcm kirL·hliehcn Dienst
jahr(� 5) rnunatlich in l löhc \'Oll 2,5 Promille; des durchschnitt
lichen monatlichen zusatzrentenfähigen Entgeltes der letzten
zwölf Beschhftigungsmonate gewährt. Die Höchstgrenze der an
rechenbaren kirchlichen Dienstzeit beträgt 40 Dienstjahre. Die
Zusatzrente wird nach ihrem Beginn entsprechend � 20 Absatz 2
Slitzc 2 und _, angcp:d.lt.

(2) Das zusatzrentenfähige Entgelt nach Absatz I bemißt sich
auf das individuelle Grundgehalt, den Ortszuschlag der Stufe 2
sowie die allgemeine Zulage, Das zusatzrentenfähige Entgelt ist
unabhängig vom tatsächlichen Beschciftigungsumfang und un
abhängig von einer Unterbrechung wegen Arbeitsunfähigkeit auf
der Grundlage einer Vollzeitbeschäftigung zu berechnen. Sonder
zuwendungen und Urlaubsgeld sind nicht zu berücksichtigen.

(3) Die Zusatzrente wird in Form einer Mindestversorgung ge
whhrt, wenn dies für den Leistungsberechtigten oder die
Leistungsberechtigte im Vergleich zu Absatz 1 günstiger ist. Die
Mindestversorgung beträgt bei einer ununterbrochenen kirchli
chen Dienstzeit von zehn Jahren monatlich 100,00 DM. Sie er
höht sich für jedes weitere vollendete Dienstjahr um 10,00 DM,

§ 17
Umlage 

Die Dienstgeber· haben für die leistungsberechtigten '.1-litarbeiter 
und Mitarbeiterinnen zur Rückdeckung der Kirchlichen Alters
\·ersorgung Umlagen an die die Umlagen verwaltende Stelle zu 
1.ahlcn. N;ihercs regelt clcr mit der Kirchlichen Versorgung0,assc 
:iurGegenseitigkcil (VERKA) ab;,uschlicßcndc Verlr,1g. 

Abschnitt III 

Gesamtversorgung 

� 18 
fkrechtigter Personenkreis 

\litarbeiter und \litarbeiterinnen sowie ehemalige '.1-litarbciter 
und Mitarbeiterinnen, die bei Inkrafttreten clieserVerorclnung den 
i11 § 1 Absatz 2 Nr 2 bis 4 genannten Personenkreisen angehö
ren, erhalten KirchlicheAltersversorgung als Gesamtversorgung 
unbeschadet des i\hschnitts I nach Lkn Vorschr·irtcn dic,c.s Ah
sclrnitts. 

§ 19
Besondere Anspruchs\·ora ussetzungen 

Abweichend von � 4 wird die Kircl1lic·llc Allcrsvcrsmgu11g bei 
Bezug einer Rente 1\ cgcn vermindert LT lrwcrh,riih igkci I gew)lirt, 
wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin eine rnindc,tc11, lünl'
jcihrige ununterbrochene kirchliche Dienstzeit nachweist. In die
sem Falle wird mindestens der Grundbetrag nach� 20 Absatz 3 
gewtihrt. 

� 20 
Leistung,höhL·. M indcsl versorc:ung. Vcrsorgungst,1l1L· 1 lc 

(]) Kirchliche Altersversorgung wird in der Höhe gewährt. in 
der die Leistungen aus der gesetzl icllen Rentenversicherung im 
Einzelfall hinter der sich nach diesem Abschnitt ergebenden 
Gesamtversorgung zurückbleiben. Soweit dies günstigc1 isL wird 
Kirchliche AltcrsH·1v1rgung als :'-.1 in,k·st vcrsorgung 11,1, 11 � 16 
Absall] gewiihrt. 

(2) Die Höhe der Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversi
cherung ergibt sich aus dem von dem oder der Lei,tungs
berechtigten vorzulegenden Rentenbescheid. Nach Beginn der
KirchlichcnAlters\·crsorgung führen ,\llgemcinc Rentcncrllölrnn
gcn in Hiihc des _jn\'eiligen Prozc.nl:,,1tzes zm cnt,p1cc·lwll(lcn
riktivcn Erhöhung der nach Satz I mgrundc1.U!cgcnden Leistun
gen aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Die fiklive Erhö
hung erfolgt mit Beginn des Monats, in dem die allgemeine Ren
tenerhöhung wirksam wird.

(3) Die Gesamtversorgung beträgt bei einer zchnjtihrigen kirch
lichen Dienstzeit 18,75 Prozent des Gesarntversorgungsstufen
werts (Grundbetrag) und steigt bis zu einer Höchstgrenze von 40
Dienstjahren für jedes weitere anrechenbare Dienstjahr nach § 5
um 1,875 Prozent des Gesamtversorgungsstul"enwerts. Die Zu
ordnung zu den Gesamtversorgungsstufen erfolgt nach Maßgabe
der Vergütungsgruppe, die der Vergütungszahlung zuletzt zugrun
de lag, anhand der als Anlage beigefügten Versorgungstabelle.

Die Gesamtversorgungsstufenwerte steigen bei allgemeinen 
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Rentenerhöhungen jeweils um den Prozentsatz, um clen sich cl ie Lei
,rungcn :111, der gescr1.l1ehcn Rcnrcnvcrs1cl1erung c·rhöhen. Absatz 2 
Satz 3 gilt entsrrechcncL Das Konsistom;rn (LandeskirchenamL dre 
Kirchenkanzlei) sem die Versorgungstabelle jeweils neu fest. 

� 21 
Erhöhungszeiten 

Wenn die .-\nspruchwor,wsscLwngcn nt (illt sincl. erhöht sich rlic 
,rnrechenbzire Dienstzeit um die Hälfte der Kalendermonate, die 
lihcr clic kirchliche Dienstzeit hinaus cler Rente aus clcr gc,ctzli
chcn Rcrncrive1·sichcrung wgrnndc 

n2 

Bcq,m/e1T \111teilungspllichten 

Der oder die Leistungsberechtigte hat bei Beantrngung der Kirch-
1 i ,·hen ;\ 1 Lcr.svers1x:,::u11g die 1 .c·i slu ngc 11 ,1us der g,· sc11.l ichcn Re11-
lenversicherung durch Vorlage des Re111enbeschcides n,1cllwwei
sen. 

Ahsclrnitt I\ 
Übergangs- und Schlußbestimmungen 

i:2:1 
Überg,mgsbesti rnmung 

lrn Zcrtp11r1kl des l11kr,1IHrcLcns dieser Verordnu11g bcsrchcndc 
Ansprüche und Anwartschaften nach der VerorcJnung über die 
zusätzliche Alters\ersorgung der nichtbeamteten \1itarbeiter der 
[\',lllgeli.sc·hrn Ki1d1c der i·r,ion u11d ihrn Glicdki1·che11 \Olll 7. 
August 19(12 (AB 1. EKD 1 %3 Seile-+ 11) bleiben bestehen. 

;, 24 
I nl-: r,dtrelcn. 1\ ußerk1 ,t1Hrele11 

( 1) Diese Verordnung tritt für die Evam:clische Kirche der Lnion
,, 111 1. J ;rnu ;ir 1 (J(J7 in Kran. S ic wird vorn Rat für ,l ic Gliedki rchen
in Kraft gesetzt, nc1chde111 diese jeweils zugestimmt haben.

(:') GlciL·h;cilig tritt ,lie Vcn,r,lnu11g Libcr die Ki1chliehc ·"'l!ers
'.crsorgung in der Evangeli.schen Kirche der lnion (KAV-VO) 
mm 7. Dezember 1994 (AB I.EKD 1995 Seite 165) außer Krnrt. 

Berlin, den 27. No\crnber I CJCJCi 

(L.S.) 

Der Rat 
der Evan.cclischen Kirche cler l'nion 

gez. ße1ger 
(stellvertretender Vorsitzender) 

/�nlage zrr � 20 Absatz 3 

Versorgungstabelle 

KirehliL·lic Alters„crsorgun'.! 

Versorgungs
s tu Ce 

II 
II 

IV 
\1 

Verglitungs
grn ppe 

X-IX a
Vill-VII
VI b-IV b
I\' :1-\\ a
I b-1

Gcsarntversor- Höchste Gesamt
gung\:-.;lufcn- 1:crsorgu11_�1 

wert 
DM DM 

1875,li') '"'()(1,77 
· 2094.0S 1570,56 
2405.02 1803,7:i 
:n5C1.c 7 =s l 7.C1"> 
4161.48 3121, 11 

'fr. 14) Richtlinien [fü· die Erstellung VOii Dienstanweisungen 
für die l\litarheiterinnen und Mitnrheiter im gcmeinde
pädagogisch-katechetischen Dienst 

l'omrncrsc he Evangel ischc K i rcl1e 
Das Konsistorium 
Dl/2 337-2-13/97 

Grei/sw::ld, den 12.8.97 

Nachstehend veröffentlichen wir die Richtlimen /'ür clic Erstel
lung von Dienstanweisungen für Mit,1rbeiterin11en uncl \ 1 itarbei
tcr im gcmcindc1,\d,1gogi.sch-k,1tt:ciidisehc11 Uiensl 1111cl das 
\1uster einer Rahmendienstanweisung fii1· den genannten Perso
nenkreis. 
\Vir billen, hei An.'1cllungcn in dicsc111 Bereich künl'tig rnlsprc
chend rn \·erfohren. Damit wird die J\luster-Dirnsla11wci,ung /'ür 
\'1 itarbei tcr im katechetischen Diens l. :ibgecln:ck L i rn A rn tsblatl 
der Ev:rn:cclischrn LandC'skirchc Grcifsw:1/c Nr. 3/72 vom 
:, 1.3.1072 auCgelwL,cn. 

Für clas Konsistorium 

A. Klabunclc

Richtlinien für die Erstellung von Dienstm1weisunge11 lfü· 
l\litarbeiterinnen und Mitarbeiter im gemeindepädagogisch
katechetischen Dienst 

Das Konsistorium crltil\t aul der Grundlage von Art. 32. 1 und 
33, 2 cler Kirchenordnung folgende Richtlinien: 

1. Die gcmeimlc17,idagugisch-hllechcusche ,\rflcil h,rl Teil am
Aurtrag cler ganzen Gemeinde. Si.e gilt im Besonderen cler Be
gleitung uncl Orientierung von Kindern, Jugencllichen und ihren
Eltern.

2. Schwerpunkt der Arbeit der gemeinderticlagogisch-katecheti
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden die kontinuierli
chen Arbeitsformen der gemeindlichen Kinder- und Jugendar
beit. Sie sollen in der Regel 70 % der Arbeitszeit umfassen.

3. Zur Tätigkeit der gemeindeptidagogisch-katechetischen Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter gehören auch vaifobleArbeilsl'orrnen,
die in der Regel nicht mehr als 30 % der Gesamtarbeitszeit bean
spruchen sollen (Ausnahme - Schulferien - vgL 10.).
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.1. KuntinuicrlichcArbcitsrorincn si11J ,ille wöchentlich ,)Jer vier-
1ehntägig, mindestens ;1ber monatlich regelmiißig stattfindende 
Angebote der Krnder-, Jugend- und Elternarbeit. Für jede selb
,tündig und eigenverantwortlich durchgeflihrte Veranstaltungs
otundc im kunlinuicdichcn Bereich isl eine Stunde Yorbcrt:itung 
1u herechncn, d.h. Jeweils zwei Stunden Arheitsze't. 

S. h.1r eine Vollbeschäftigung sind im kontinuierlichen Bereich
wöchcn1lich 30 - 32 Arbcitssl1111dcn vurzusehcn. \'icrzchntiigig
oder monatlich st:ittfindencle Vernnst:iltungcn sind m1f Wochen
stunden umzurechnen.

6. Zeitaufwand l'ür Dicnstw:gc kann aurdic Dienstzeit :u1gcrech
nct werden. i nsowcit l /4 der wöchentlichen l-,rhcits7cit iihcrschri t
ten wird.

7, Vari,1blc Arbeitsformen sind nach den E1l"oruc:rnissen Jcr 
Gcr1cindearbe1t vom Ansteilungstrhgcr in einer Dienst:rnweisung 
festwlegen Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter wirkt bei der 
Enbche1dungsf111dung bern'.end mit. Ihre/seine persönliche Eig
nung odc1 bc,011dcre Begabungen sinu zu bcrücksich1igcn. Die 
Krc:sbtechetin oder ck:1· Kreiskatechet und die anderen .v1it:1r-• 
beitcrinnen und '.Vlilmbeiter der Gemeinde -auch Ehrenamtliche, 
die im gemeindepädagogisch-katechctischen Bereich tätig ,ind 
sinJ vorher anzuhören. 

8. Es ist von durchschnittlich 8 - 10 Arbeitsstunden wöchentlich
im \arinblen Bereich auszugehen. Für jede selbstvernntwortete
und selbsttindig durchgeführte Stunde einer Vernr1slallung im
1ariablcn ßcreich srnd :.wei Stunden Vorbereitung anzurechnen
Bei größeren mit anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ge
meinsam durchgeführte:1 Yeranst.1ltungen bnn die Vorbereitungs
zeit nur !ür d 1e selbslcind1g \ orbere1telen und dmchgel ührten Teile
beanspiuchl werden, im übrigen wird m,,xirnal die Dauer der
Anwesenheit als Arbeitszeit angerechnet.

'J. Für Rüstzeiten sind pro DurchfLihrungstag 12 Arbeitsstunden 
rn berechnen. An- und Abreisetag gelten zusammen als ein Durch
nihrungstrig. 

1 U. Wenn in der Zeil der Schulferien kontin.iierlich st:illfindende 
Veranstzdtungcn auslallcn, ,ind slatt dessen Veranstaltungen 1m 
v:inablen Bereich clurchzunihrcn. Die Berechnung der Arbeits
zeit ncl1tcl sich nach Punkt 5, 8 und 9. 

: 1. Wenn durch l löncpunkle im Kirchenjahr ouer im Gemeinuc
lebcn, durch besondere Prnjrkte_ Rlisrzeitcn usw. Ühcrstundcn 
anfallen, sind diese inAbsprnche mitclem Dienstvorgesetzten im 
zeitlichen Bereich der variablen Arbeitsformen absetzbar. 

12. Urlaub ist grundsätzlich während der Schulferien zu nehmen.
In besonders zu begründenden Ausnahmefällen kann ein Teil des
Urlaubs mit Genehmigung des Gemeindekirchenrates in der
Schulzeit gewährt werden.

13. Zu den Dienstpflichten der Mitarbeiterin oder des Mitarbei
ters gehört die Teilnahme an Konventen und Dienstbesprechungen
sowie die eigene Fortbildung.

14. Wenn im Rahmen der Arbeitszeit als gemeinepädagogisch
katechetische/r Mitarbeiter/in schulischer Religionsunterricht er
teilt wird, sind bis zum Inkrafttreten einer vertraglichen Yerein
b:irung mit dem Land (Gestellungsvertrag) für eine Wochenstunde

Religionsunterricht 4 % einer Vol lhe,eh'.iftigung vmzuschcn ( 1 
6 Arbeitsstunden) 

l 5. Die Dienstaulsicht liegt beim Gemeindekirchenrat, die Fach
aul'sichl bei der/dem 1.ustdndigcn KrcisL1lcchclcn/in Zuslär1di!;
für dre F:ichber;:itung ist cas Theolo_gisc11-Phdagogische Institut
der Pomrnerschen E\angelischen Kirche.

(Anhl);e rn Nr. 14 o. S.115) 

Nr. 15) Innerkirchliche Vereinbarung über die Ernngelisehe 
Seelsorge in der llundeswehr in den neuen Hunde:slämleru 

Pomr.1erschc Evangelische Kirche Greifswalcl. clcn 2fl.8. 1007 
Das Konsistorium 
Jll/1 283-7-45/97 

Innerkirchliche Vcrci:ibarung üncr dic Ev:ingelische Seelsorge 
in Jer Bundeswehr in den neuen Bundesländern 

Nc1chstehcnd 1-eröffcntlichcn wir die „Innerkirchliche Vcrcinba
rnng über die Ev:ingclischc Seelsorge in clcr Bundeswehr in clcn 
neuen Bunclesländerri''. 

Ehricht 
Ohcrkonsi storial rat 

Innerkirchliche Vereinbarung über die Ernngeli:sche 
Seelsorge in der llundeswehr in den neuen llundeshindern 

Zwischen 

der Pornrner:,;chen Evangelischen Knche. 17489 Greifswald - im 
folgenden „L,c11dcski1�hc-- genannt- \erlretcn durch die Kirchen
leitung. cliese vertreten d11rch den Bi,chot· und den Kow;istoiinl
prdsidenten. 

und 

der Evangelischen Ki,·che in Deutschland, - im folgenden „EKD" 
genannt - vertreten durch den Rat, dieser vertreten durch den 
Yursitzcndcn dc:s Rates u11d den Prü:;1de11ten de::, Kircllcnarntcs 

wird auf Grund des Artikels 13 cler Grunclorclnung der EKD fol
gende Verembarung geschlossen: 

§1
Allgemeine Grundsätze 

(1) Die evangelische Seelsorge in der Bundeswehr bi!Jet einen
Teil der den Landeskirchen obliegenden allgemeinen Seelsorge.

(2) Der Dienst der Seelsorge in der Bundeswehr ist innerhalb des
Bereiches der Landeskirche an deren Bekenntnis gebunden.

(3) Die EKD sorgt im Auftrag der Lzmdeskirchen nach Maßgabe
der nachfolgenden Bestimmungen auf der Gruncllage der Rahmen
vereinbarung der Bundesrepublik Deutschland und der EKD vom
12. Juni 1996 für die Wahrnehmung der Seelsorge in der Bun
deswehr im Bereich der Landeskirche.
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Anlage zu Nr. 14 

Muster für eine 

- RAHMEN -DIENSTAN\\'EJSUNG-

FÜR GEMEINDEPÄDAGOGJSCH-KATECHETISCHE l\1ITARBEITER 

IN DEN KIRCHEI\GE1\1EINDEN DER PEK 

Dienstanweisung für Frau / Herrn 

gemeindepädagogisch-katechet. Mitarbeiterin in der Kirchengemeinde __ 

Der Dienst der Katechetin / des Katecheten geschieht auf der Grundlage der Artikel 32 und 33 der Kirchen

ordnung im gemeindepädagogischen Bereich. 

Als Bestandteil des Arbeits\·ertrages vom _____ _ mit dem Gcmcindckirchenrnt ______ _ 

wird für Frcw / Herrn folgende Dienstanweisung vereinbart: 

1. Grundlage

Grundlage dieser Dienstanweisung bilden die Richtlinien für die gemeindepädagog.-katechetische Anstellung 

2. Dienst- und Fachaufsicht

Die Dirnstaufsicht liegt beim Gerneindckirchenrat. 

Die Fachaufsicht hat die Kreiskatechetin/ der Kreiskatechel. 

Fachberatung erfolgt durch das Theologisch-Plidagogische Tnstitut der PEK oder andere dafür bestimmte 

Personen. 

3. Dirnstbcreich

Frau / Herr nimmt ihren gemeindepädagogisch-katechetischen Dienst in 

________________ � (Gemeinde/Gemeinden/Region) wahr. 

1
, 

Arbeitsfeld Orte Zeitrahmen 

13.1. Kontinuierlicher Dienstbereich 
········· .......................... ·········· ........... ----............... ----············••'··········· 

····· · ··· .. ·•······· .. \· .. 

··· ····· ········ · ·····{··· · 

3.2. Variabler Dienstbereich 
---···············-·········· ·· 

··· · · ·······;-··················--· ... 

insgesamt: 

ll/öchentl. 
A rbcitszeit 

(einschließ:. 
Vu1 Ue1ciLung.;;a.:il) 

(umgerechnet im 
J lhrcsdu r9_hschn i t t) 
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Darüber hinaus gehören zu ihrem Dienst: 

-Teilnahme an den entsprechenden Komenten, Mitarbeiterbesprechungen

- eigene Fortbildung

-Pflege von Kontakten zu den Religiomlehrern und Kindergärtnerinnen

- zweimrrl jährlich eine Anhörung zwischen Gemeindekirchenrat und der Mitrrrbeiterin / dem Mitarbeiter.

4. Sonstiges

Flir die Frngen von Finanzen, Urlaub. Freizeit, Fort- und \Veiterbildung, Dienstfahrten, Arbeitsmitteln und 

Gremienarbeit gelten die entsprechenden landeskirchlichen Regelungen. 

Diese Dienstanweisung ist spätestens in zwei Jahren auf ihre Gültigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls zu 

verändern. Sie ist vom :vlitarbeiter und vom Anstellungsträger zu unterzeichnen und tritt mit der kirchlichen 

Genehmigung in Kraft. 

Ort, Datum L' nrerschri ft, Anstellungsträger Unter.schri n. Mitarbdtcr/in 

fnrtsct7.ll:tg 7.ll Nr. l 'i 
�.., 
� -

Ilennenung von Pfarrerinnen und Pfarrern 

( l) Die Landeskirche benennt der EKD die zur Wahrnehmung
der Seelsorge in der Bundeswehr benötigten Pfarrerinnen uncl
Pl'arrcr. Sie sollen mindestens drei Jahre im Dienste der Landes
kirche gestanden haben.

(2) Auf Grund der Benennung der L:rndeskirche entscheidet der
J\liiillirbischot im Sinne von Nummer 5, SaLL 1 Jer Rahmen
vereinbarung nach Flihlungnahme mit der Lanueskirche über die
Eignung einer Scelsurgerin oder eines Seelsorgers in der Bun
deswehr.

(3) Benennt die Landeskirche keine oder nicht in ausreichender
Zahl Pfarrerinnen oder Pfarrer, kann der Militärbischof mit Zu
stimml!ng der Landeskirche Pfarrerinnen oder Pfarrer aus ande
ren Gliedkirchen der EKD vorschlagen.

(4) Über Umfang und Ort des Dienstauftrages verständigt sich
der Militärbischof mit der Landeskirche.

§3
Erprobungszeit und Übernahme 

( 1) Die Pfarrerinnen oder Pfarrer werden zunächst für die Dauer
von drei Monaten von der Landeskirche frei"gestellt, um sie probe-

weise in d'-·11 Dien\l der Seelsor;e in lkr 13umlcswchr ci1vustellcn. 

(2) Die PL1rrcrinncn mlcr Pt·,11rcr verlJleibt'll wiihrcnd rkr Fq'1u
bungszelt im Dienstverhältnis zur U1ndeskirche unu erlrnlten ihre
Dienstheziige wie hishc1.

(3) Die Dienstbezüge und die Beihilfen. clie die Lanclcskirrhe
wührend der Erprobungszeit an die Pfarrerinnen und Pfa:-rer zahlt,
werden von der EKD erstattet.

( 4) Nach erfolgter Erprobungszeit werden die Pfarrerinnen oder
Pr.irrer durch den Rat rkr EKD in ein Kirchcnbc:1mlcll',Crhiilr11is
auf Zeit bei der EKD - gegebenenfrills auch im eingeschrii11klei1
Dienstverhältnis - berufen.

§4
Folgen der Übernahme durch die EKD 

(]) Wird eine Pfarrerin oder ein Pfarrer von cler Landeskirche 
freigestellt und in ein Kirchenbeamten verhällnis auf Zeil bei der 
EKD berufen, endet das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis zur 
Landeskirche nicht. 

(2) Die Pfarreinnen und Pfarrer bleiben an ihrOrdinalionsgelübde,
das Bekenntnis und die Ordnungen der Landeskirche gebunden.
Die Ziffer 3 der Rahmenvereinbarung wird verstanden im Sinne
des§ 45 des Kirchenbeamtengesetzes cler EKD vom 12. Novem-
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her 1993 (AB!.EKD S. 517) 

(3) Die EKD sorgt d,,für, da 13 die Gemeinschaft zwische11 den
Pfarrerinnen und Pfmrern, die den Dienst in der Seelsorge in der
Bundeswehr wahrnehmen. umJ der Landeskirche uncl ihren Cc
meinden aufrechterhalten werden kann.

(4 l Die Landeskirche \\ ird nach \1aßg;1bc ihres Rechtes regeln. auf 
welche Weise der Dienst der Seelsorge in Kon\'cntc und synodale Strnk
turen unbeschadet der Bestimmung in§ 11 Absatz 3 eingebunden wird. 

� 5 
Einführung in den Dienst 

(l) Die Eini'ührung der Pl'arrerinm;n und Pfarrer 1r1 clen Dienst
der Seelsorge in der Bundeswehr erfolgt im Auftrag des Rates
der EKD durch den \1ilitärbischof. Die Landeskirche soll bei
der Einl'iihrung 111itwirken.

(2) Die Lrnde.skirche kann sich vorbehalten, dc1ß eine von ihr
be,rnftragtc Amtsperson die Einführung \'Ornimmt. Der MiliUir
bischol wirkt in diesem Falle mil.

� 6 

Besoldung und Versorgung 

(1) Der Anspruch der Pfarrerinnen und Pfarrer. die als Kirchen
hcamte auf Zeit der EKD in clcr Seehorge in der Bundeswehr
tfüig sind, ;1ufZahlung der Dienstbezüge und etwz1iger Fürsorge
leistungen. insbesondere Beihilfen, richtet sich gegen die EKD.
Abweichend von den bisherigen besoldungsi'echtlichen Regelun
gen der EKD richtet sich ihr Crundgchal t n;ich clcn Crundgclults
szitzen für flir die Pfarrerinnen und Pforrer der Evangelischen
Kirche in Berlin-Br.:indenburg (frühere Ostregion).

(2) Die Landeskirche \'erptlichtet sich, hisher erworbene Versor
gungsanwartschaften aufrechtzuerhalten. Die EKD erstattet der
Lrndeskirche clic dicsn entstehcmlen Versorgungsbeitriigc in
Höhe von 35 % der Bruttobezüge. Die Erstattung wird \'Orgc
nommen aus Mitteln der Kirchensteuern der Soldaten. die im
Bereich cler östlichen Gliedkirchcn der EKD st:_itionicrt sind.

§ 7
Wiederverwendung im landeskirchlichen Dienst 

( 1) Die Landeskirche kann die Freistellung einer Pfarrerin oder
eines Pfarrers widerru l'en, wenn deren Verwendung im Dienst
de,· Landc,kirchc aus \Vichtigcn Cründcn geboten erscheint. Der
Widerruf bnn auch erfolgen. wenn die Landeskirche mit dem
Rat der EKD darin übereinstimmt, daß wichtige Gründe gegen
die weitere Verwendung der Pfarrerin oder des Pfarrers im Dienst
der Seelsorge in der Bundeswehr sprechen.

(2) Die Landeskirche verpflichtet sich. den Widerruf der Frei
stellung erst dann wirksam werden zu lassen, wenn der Rat Ge
legenheit gehabt hätte, sich entsprechend der Nummer 6 der
Rahmenvereinbarung mit dem Bundesminister der Verteidigung
über die vorzeitige Abberufung zu verständigen.

§8

Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit 

Wird aufgrund der Vorschriften in den§ 19 bis 21 des Kirchen-

beamtengesetzes der EKD vom 5. November 1987 (ABI.EKD S. 
�J8),zu1c1Lt gcümlc11 z1rn :2. '\uvemhcr 1')')3 (;\ßl.EKD S. 517). 
festgestellt. daß Pfarrerinnen oder Pfarrer, die für den Diensr der 
Seelsorge in der Bundeswehr verwendet werden. clienstuni'ähig 
und clcsh:1lb ,lu1·ch die EKD ir: den Ruhcst:rncl zu ·:ersetzen .siml, 
ist die Landeskirche unverzliglich über diesen Sacliverhall zu 
informieren. Die Lc1ndeskirche ihrerseits hat zu prüfen, ob es ihr 
möglich ist, cliejcwciligc Frcisteliung zum Dicn.s t der Sccbmgc 
in der Bundeswehr \'ür Ablauf des Kirchcnbeamtcnvcrhlilrnisses 
,wf Zeit bei der EKD zu widerrufen. 

�9 
Lehrbeanstandung 

Der Vornur!', clill.\ eine Pfarrerin oder ein Pfarrer. die Dienst in 
der Seelsorge in der Bundes\\'ehr tun, in der Verklindigung oder 
Lehre vom Bekenntnis ihrer Kirche abgewichen sind, wircl von 
Jcr Lanclnkirchc n:1ch clcn bei ihr gcltcnclcn [kstimmungrn über
prüft. 

� ]() 

Nebenamtliche Seelsorge an Soldaten 

Die Landeskirche benennt geeignete r1·:m·crinncn und Pi':1rrcr zur 
nthcn:1111tlichen;\uslibungcier Sce!St)l'gc an Sokl:nen in de: Bun
deswehr. \lit Zustimmung c\es \ililitärbischol·s k:rnn die benann
te Person ernen Vertrag über die Aus(ihung cles '\ebenamtes mit 
cb BumJc"-cpublik Dcutschl:md schliclkn. 

§ 11
ßevollmiichtigter fii1· die evangelische Seeh()rge in der 

Bundes·wehr in den neuen Bundesländern 

(]) Der R,it beruft auf Vorscl1l:1g des \lilit'.irbischol's einen Be
\Ollmächtigten für die evangelische Seelsorge in der Bundes
wehr in den neuen Bundesländern. Datlir stellt er clas Ein\'erneh
mcn mit den Mitgliedern der Kirchcnkonl·ercnz :1us clcn cistli
chen C,licclkirchen der EKD her·. 

(2) Im Geltungsbereich dieser Vereinbarung erfolgt die Vertretung
des Milit'.irhischors ,!urch den flcvollm,icl1tigtcn l(ir dien
sehe Seelsorge in der Bundeswehr in den neuen Bundeshindern.

(�,) Unter dem YorsitL des Be\oilnüichtigtcn fiir Li'.C evanµclischc 
Seelsorge in der Bundeswehr in den neuen Bunclesllindern wird 
der Konvent der Seelsorgerinnen und SEelsorger in cler Bundes
wehr 

§ 12
Beirat 

(1) Die EKD ändert die Ordnung für den Beirat f'i.ir die evangeli
sche Militärseelsorge vom 16 . .l:muar 1974 (ABI.EKD S. 410)
dergestc1lt, daß aus dem Bereich der östlichen Landeskirchen. die
die Rahmenvereinbarung anwenden, eine Mitarbeit von zusätz
lichen Beiratsmitgliedern ermöglicht wird. Sie verpflichtet sich
zugleich, dieser Erweiterung des Beirates auch in seiner Bezeich
nung Rechnung zu tragen.

(2) Die bisherige Arbeitsgemeinschaft der Beiluftragten der öst
lichen Gliedkirchen der EKD für die Seelsorge an Soldaten bleiht
bestehen. Sie unterstützt den Beirat, den Militärbischof und den
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Ral der EKD in besonderen Angekgenhcilen dc1· Seelsorge in 
der Bundeswehr in den neuen Bundesländern. Sie schlägt dem 
Rat der EKD die 'ditglicder des Beir:ites aus den östlichen Gliecl
kirchen der EKD vor. 

03 
Kirchensteuern der Soldaten 

Die Kirchensteuern der : m Bereich der Landeskirche stationier
ten Soldaten werden nach M:li.,gabc des Hamhaltsrlancs der EK lJ 
für den Bedarf der Seelsorge in der Bundeswehr verwendet. Die
se l\lillel wen.Jen durch den S,mderh:rnshzilt Evangelische Mili
tärseelsorge verwaltet. Verbleibende Mittel werden anteilig an 
die Lrndeskirchen ausgezahlt. 

� 14 
Schlußvorschrift 

(!) Die EKD wird sich ILir eine Weaerenlw1cklung der Seelsorge 
an Soldaten entsprechend ihren Beschlüssen von Osnabrück 1993 
und Halle 1994 einsetzen und wird eine einheitliche Regelung 
anstreben. 
(2) Eine Änderung der Rahrnenvereinharung braucht die Zustim
mung der Landeskirche.

(3) .Änderungen und Erglinzungen dieser Vereinbarung bedürfen
der Schriftform.

� 15 
Inkrafttreten 

Diese Vercrnbarnng trill für JCJe Jer beteiligten LmJcskirchen 
Jeweils gesondert am T;:,ge de, Unterzeichnung durch die Ver
tragsrarlnc1· 111 Krc1rt. Die VcnrJgsp,mner ,\ erJcn sich spltlcstc11s 
nach einem Zeitraum von vier Jahren hinsichtlich einer Über
prüru11g dieser Regelungen vcrst:incligen. 

Grei rswald, 1 f:mnover 

Berger 
Der Bi schor der Pommc1·schen Evangelischen Kirche 

(L.S.) 
Harcler 
Der Konsistorialrri\sidenl der P,1rnrncrschen Evangelischen Kirche 

(L.S.) 

Engelhardt 
Der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutsch

· 1and

(L.S.) 

Cnmpenhausen 
Der Präsident des Ki1·chcnamtes der Evangelischen Kirche 111 
Deutschland 

:\'r. 16) Kleine Revision der Lese- und Predigttextordnung 

Evangelische Kirche der Lnion 
Kirchenkanzlei 
E.U. 8491/97-61030 Berlin. 25.7 1997 

Betr.: Kleine Revision der Lese- und Predigttextorclnung 

Der Rat der EKU hat am 2. Juli 1997 beschlossen: 

Nachdem die Gliedkirchen der EKU und der VELKD -zum Teil 
,,uch Kirchen aus der Arn,1ldsh,,i11er K,-,nfcrcnz - - zu dem .Ände
rungsvorschlag für die Lese- und Precligtperikopen am 3. und 
10. Sonntag nach Trinitatis. am Ernteci,rnkfesl uncl ,im Vor- bzw. 
Drittletzten Sonntag des Kirchenjahres Stellung genommen hn
ben. wird das Ergebnis den Glieclkirchen der EKU uncl clcn Kir
chen Jer AK\ mitgeteilt.

Die veränderten Tex L,mgaben werden i 111 Ent \\ url der Erneuerten 
Agende (EA) abgedruckt. 

In der Begrüßung heißt es: 
Aus der von der l ,ulhcrischc,n Liturgischen K(111 lerenz vorgcschl,t
genen großen Perikopenrevision ist aufgrund einer Abstimmung 
zwischen den glicdkirchliclien Zusammenschliisscn. der Evan
gelischen Kirche in Deutschland und der Lutherischen Liturgi
schen Konferenz eine kleine Revision iibriggebli(:'l,en, clic aus 
dem Bereich der Lesungs- und Predigtperikopen lediglich vier 
.Änderungen \·orsieht. Sie sind im Blick mrf den zu erwzinenden 
Entwur1 der .,Erneuerten r\gcnJc"" noch einmal zur Diskussron 
gestellt worden. Nachdem die Kirchen sich zu diesen möglicher
weise zu vcramJernJen Poprien mit einer Stellungnahme gcüu
ßert hatten, wurden die Ergebnisse durch eine Konsultation im 
fanuar ,.1. J. 111 erncr gernc1nsch,tnl1cl1en Ernpleh/ur1g wie f(>lgl 
zusämmengefaßt: 

Einstimmig hzit sich die Konsultation rnr den Ersatz von Lukas 
15, 1-7 (8-10) durch Lukas 15. i bis :S. llh-32 in dct 
Perikopenreihe I am 3. Sonntag nach Trinitalis ausgesprochen. -
!m Blick auf clic angemessene Bcrücbi.chtigung clcs Vcrh,litnis
ses von Christen und Juden hat die Konsultation e1nrnülig ver
einbart. zur Grundreihe 1 des 10. Sonntags nach Trinila 1c1s die
beiden Texte Lukas 19, 4 i--48 Ullli Mc1rkus 12 38--42 alternaliY
vorzuschlägen. - Ein ähnliches Ergebnis brachte die Beratung
n,ich ßcrüd.sichligung dc::r Slcllungnc1hme11 det hucilcn zurn
Erntedanktilg: zum bisherigen Reihe-1-Text Lukas 12, (13-14)
i 5-21 wird als Altnnali\11erikupc in der Enngelicnrcihc Mat
thäus 6. 25-34 empfohlen. - Zu 111 Vor- bzw. D1·ittletzlen Sonntag
im Kirchenjilhr bleibt es beim Thema „Weltgericht" mit den bis
herigen Perikopenensemble des Vorletzten Sonntags, der, mit ei
nem entsprechenden Hinweis versehen, ,.auch als Friedenssonntag
begangen werden kann"; dieser Sonntag wie auch der Driltlelzte
Sonntag und der Bußtng werden mit Hinweisen zum
,,B.ittgottesclienst für den Frieden„ versehen.

Die Drucklegung des Entwurfs der Erneuerten Ausgabe steh! un
mittelbar bevor, Für die Benrbeiter der EA 1st es erl"orderlich, 
daß für den Abdruck der veränderten Texte clic Zustimmung clcr 
Auftrnggeber (EKU und VELKD) vorliegl, 

Somit werden im Entwurf cler Erneuerten Agende die gelinderten 
Textangaben erscheinen. Wenn die Erneuerte Agende eingerührt 
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sein wircl - das ist wahrscheinlich nicht vor Ende 1999 - sind 
uiese Texte dann lcster Bestandteil der Lese- und I'redigttext
ordnung. Wir stellen lhnen ,1n 1eim. die Gemeinden Ihres Kirchen
gebietes davon in Kenntnis zu setzen uncl ihnen gegebenenfalls 
freizustellen. diese Texte auch schon jetzt zu verwenden. 

Sollten Sie cntsprcc:hcmJc Verfügungen erJasscn, wiiren wir Wr 
eine Information cLrnkhzir. 

In V,·ttretung 

hscher 

B. Hinweise auf staatliche Gesetze und

Verordnungen

C. Personalnachrichten

Ilerufen: 

Pfarrer Rolf K11e(/Jl zurn 1. Juni 1996 in die Pförrstelle Glewitz, 
Kirchenkreis Demmin. 

PfarrerinAcle1heiLT11ve zum 1. Juli 1997 in die PtarrstelleVelgnst 
l 75 ,;,,), Kirchenkreis Stralsund

D. Freie Stellen

„Stellenaussf h reihung Teterin/Blesewitz 

Die kleine Kirchengemeinde Tetcriu/Rlesewitz mit tteucn 11r1e,
ollenen Gemeindeglieclern sucht zum sofortigen Dienstantri:t 
einc/11 Plarrcr/in, der/die bereit ist, auf uic l\lcnsc·hen zuzugehen, 
mit uns ruf clem Lancle zu leben und 7ll arheiten und sich bei uns 
so wohltühlt, ::iclß er/sie l<lnge bei uns bleib1. 

Wo finden Sie uns') 

- Wesllich vor den Toren Anklams (Kreisstadt des Landf.:reises
Oslvorpommcrn, Vcrwaltungscimtcr. Lucas-Hospiral, c.V.
Kindergarten, Bnhnslalion).

- 525 Gcmcimlcglicdcr in acht kleinen Dörfern
5 Pred.gtste!lcn (Gottesctienst 14-ttigig) in B'csewirz, Görke.
Uiskow, Pelsin und Teterin (Dienstsitz)

- Ein im Jahre 1995 tolal s:rnicrtc:; und rnodcrnisierlcs
Gemei:1deh,;us/Pl'arrhaus im 1912 erbauten Sc·hulhaus von
Te1erin mit einer Pt'arrwoh11ung, die reichlich Raum auch !Lir
eine gr:ißc Familie bietet.

- Günstige Schulstanclorte für die Kinder (Gymnasium in Anklam
(8 km), Haupt- und Realschule in Spantekow (8 km, Amts
sitz).

- Sehr gute Möglichkeiten für die Gemeindearbeit
(z.B. zwei große Gemeinderäume).

Wir suchen eine/n Pfarrer/in, der/die besonders Seelsorge und 
Besuchsdienst mit Freude und Ausdauer wahrnimmt und uns, 
die wir bis vor kurzem noch zu drei verschiedenen Kirchenge
meinden gehörten, beim Zusammenwachsen hilft. Stützen k,1nn 
er/sie sich auf eine treue Katechetin, die seit vielen Jahren ihre 
Arbeit in der Gemeinde wahrnimml und auf einen engagierten 
Gemeindekirchenrat, der schon lange Vakanzzeiten durchgestan-

den hat und nun gern auf längere Zeit mit einem See,sorgcr zu
samrncrurbcitcn möchte. 

Unsere Stelle wird mit 50 % Gemeinclcpfarramt ,1usgcschriebcn, 
zusfüzlich2Ti\tigkcitcn- z.B. im schulischen Religionsunterricht 
- sollen vermittelt werclen.

Die Pforrstelk Teterin/Rlesewitz wircl durch Gcmeinclewnhl be
setzt. Richten Sie Jhre Bewerbung bitte über cli,s Evangc!isehe 
Komistorium :rn den Vursitzcndcn des G,,rncindcki1·cl1cmatcs, 
Herrn Jürgen Meyer, Dorfstraße 27, 17392 Tetcrin. Tel.: (0 39 
71) 210210)
Für N;ichfrngen steht nh V,1k:111zverw1ltcrin ;iuch gern Pfarrerin
Beate Otto, Dorfstraße 75, 17392 Spantekow, Tel.: (02 97 27) 2
03 (i9, zm Yct t'ügu11g

Auslandsdienst 

in der Evangelischen Synode Deutscher Sprnche in Großbritan
nien in dem neu gebildeten Pfarrbcn:ich Bournc111ouLh-Südwc,,L
englnnd-Südwales mit Dienstsitz in 81·istol 

ist zum 1. Scplcmhcr 1098 

für 6 Jahre eine Pfarrstelle durch Wahl der Gcmcim.lcn zu beset
zen. 

Gesucht wird cin/c Pf:1rrerlin, der/die 1.u einem rciscintcnsivcn 
pascoralen Dienst in einem weit ausgeclehmen Bereich bereit isl. 

Resondere Merkm:1le cles Dienstes sin.'1 

- di•c. scc 1,sorg,,rlichc B2ttcuung ,on ,i lct-ct1 Mcnschc:n
- Anleitung und Begleitung von L,1ien zu sclbstiindigcr

Wahrnehmung von Gcmeindc!unktioncn
- ökumenische Zusammen;irbcit mit örtlichen Gemeinden

unterschiecll icher Denominationen

Gottesdienst und Amtshandlungen sind Deutsch und Engliscll 
ZLI hallen. 
Ein Intensivkurs in Englisch wird - fall, crforc!crlich - vor Dicn<t
antritt ,1ngeboten. Die Ausschreibungsuntcrl:igen bitten wir 
schriCtlic!i ,m;ufordcrn heim 

Kirchenamt der EKD, Haup'.abteilung ill, Postfach 21 02 20 
30402 1-bnnovcr 
Tel. 05 11/27 96- 1 27 ode1 l 28. Fax: 05 11/27 96 - 7 25 
E-rndil ckd<i11ckd.lic

Bewerbungsfrist: 31.10.1997 (Eingang im Kirchenamt cler EKD) 

In der Deutschen Evangelischen-Lutherischen Gemeinde in Finn
land mit Sitz in Helsinki ist die 2. Pfarr$tclle zum 1. September 
1998 für sechs Jahre zu besetzen. 
Die Gemeinde gehört zur Evangelisch-Lul11erischcn Kirche Finn
lands, nach deren Recht die/der Reisepastor/in die Stellung eines 
Kaplans hat. Zu den Aufgaben gehören:· 

� Betreuung der Kapellengemeincle Turku/Abo, 
- Betreuung weiterer verstreut im Lande lebender deutsch�

sprachiger evangelischer Christen (Führerschein Klasse JJI
unbedingt erforderlich),

mailto:ekcl@ekd.c1e
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- Touristenseelsorge.
- sowie die rvlil:irbeit bei der p:1storalen Arbeit in Helsinki nach

Absprache mit dem Kirtchenrat und dem l lauptp:1,tor.

Eine Dienstwohnung in Espoo (Reihenhaus, ca 20 km bis Hel
sinki) und Dienstfahrzeug sind vorhzmden. In Helsinki befinden 
sich auch eine deutsche Schule (von der Vorschule bis zum Ab
itur) und weitere deutschsprachige Institutionen. 
Wir suchen cindn Pfarrer/in. der/die mit Liehe uncl lngagernent 
den Menschen nachgeht und bereit ist, sich dazu einen weitläufi
gen Reisediensc inm ganzen Land einzulassen. Die Bereitschafl, 
die finnische Srrache zu eriernen. wird erwartet. Schwedische 
Sprachkennrnisse sind erwünschc. Zur Vorbereitung vor Dienst
antritt gehört wenn crforclcrl1ch - ein lntensivsprachkur,. 
Aufgrund der sr,ezicllcn kirchcmc,·htlichen Situ:1tiDn in f<innland 
kommen nur Bewerbungen von lutherisch ordinierten Pfarrerin
nen/Pfarrern in Betracht. Die Ausschreibungsunterlagen bitten 
wir schriftlich anzufordern beim 

Kirchenamt der EKD, Hauptahceilung lll. Postfach 21 02 20 
30402 Hannover 

Tel.: 05 11/"27 % - 1 27 odn 1 2:-;, rax: 05 11/27 % -7 2 5
E-mail ekd@ekd.de
Bewerbungsfrist: 31.10.1997 <Eingang im Kirchenamt der EKD)

Kurzeinsätze auf der Arabischen Halbinsel 
Die deutschen evangelischen Ciemeindcgruppcn auf der Arnbi
schcn Halbinsel suchen eine Pl\1rreri11 oder einen Pl:irrer im Ru
hestand, die bzw . der sie in regclm:il.\igcn AbsUinden besuchl. 
In den verschiedenen Emiraten uncl Ländern auf der Arabischen 
Halbinsel lehen eine ganze Reihe deu!schsprachiger Menschen, 
die in der fremdsprachigen, vom Islam geprägten Umwelt seel
sorgcrlichc Betreuung brauchen. Die Pfarrstelle. von der aus bis
her der ßetrcuungsclicnsl durch einen Reise - Pi":trrer geleistet 
wurde, mul:\tc im Zuge der Sp:irmal.',nahmen ge,tric:hen werden. 
Wir suchen nun nach einer Möglichkeit, die Betreuung von 
Deutschland aus zu übernehmen. Wir brauchen Jemanden. der 
bereit 1st, lll den nächsten Jahren jeweils zwei- bis dreimal pro 
Jahr für zwei \Voehen in diese Region zu reisen. um dort die 
kleinen Ccme1ndegruppcn in ver.,chicdcnen SUidtcn zu besuchen. 
Zum rcgelrn'.il.;igen Programm gehören Cottcsdirnstc. Gcspriichs
gruppen, Unterrichl und seelsorgcrlichc Cesprächc. 

Die Organisation der Reisen übernimmt d::ts Kirchenamt der EKD. 

Neben Gemeindeerl:1hrung und seelsrngcrlichen Gahcn sind lng
lischkenntnisse erforderlich. 

Bewerbungen werden bis zum 10. Oktobe1· 1997 erbeten. 1 nter
essenten erhalten weitere Informationen uncl Unterlagen beim 
Kirchenamt der EKD. 1 L1uptabteilung III. Pos11·ach 21 02 20 
:111-+il2 11:rnnover 
Tcl.:0511 /27%-22 5oder 439.rax0'.i 11 /27%-717 
E-mail ekd@ekd.de

Eine Aufgabe im Ruhestand 

Bedingt durch einen Krankheitsfall sucht das Kirchenamt cler 
Enngelischcn Kirche in Deutschland fitr die 

Deutschsprachige Evangelische Cemei ncle mif den ßalearen mit 

Sitz auf Mallorca/Spanien 

kurzfristig- möglichst zum 15.10. oder Cl 1.11.1997 bis 30.06 J lJ98 
- einen Pfarrer ocler eine Pfarrerin. clcr/cliL· lntcressc hnl. im l<u
hc:-.1:111cl ncbenamlli,·h pfarramtlichc 1\ul·),'. :1bcn 7.u (1berncll111c11.

Geboten werden: 

- Übernahme der Hin- und Rückfahrkosten für den
Beauftragten/die Be:iuftragte.

- mietfreie Wohnung (1\pp.)
- monatlichcAufw,rncJscntschiidigung Dt-11000.-(stcucrp(li,·licig)
- ein Auto isl vorhanden.

Wenn Sie eine solche Tätigkeit interessiert und Sie Einzelheiten 
wissen möchten, schreiben Sie uns oder rufen Sie möglich,t bis 
zu 111 0(1. 1 0. 1997 ;111 

Kirchenaml der EKD. Hauptablcilung lfl. Postfach 21 02 20 
30402 Hannover 

Tel.· 05 11/27 96 - 1 26. Fax: 05 11/27 % - 7 25 

E. Weitere Hinweise

F. Mitteilungen für den Kirchlichen Dienst
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